
   

  
 
 
 
 
 

Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 619: Östlich Am Pulverschuppen 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 01.03.2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch den Bebauungsplan „Östlich Am Pulverschuppen“ soll die planungsrechtliche Vorrauset-
zung für die Neuerrichtung der Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) mit einer Kapazität für 
ca. 500 Geflüchtete und 120 Mitarbeitende geschaffen werden. 
 
Das im Osten von Münster ausgewiesene Bebauungsplangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu 
der von Straßen.NRW betriebenen und planfestgestellten Baumaßnahme Bundesstraße 51 / 
Bundesstraße 481n. 
 
Das Bebungsplangebiet soll über eine neue Einmündung an die Landesstraße 843 angebunden 
werden. Dazu sollen die Einmündungen Warendorfer Straße / Wilhelmshavenufer sowie Am Pul-
verschuppen zukünftig zu einer neuen signalgesteuerten Einmündung gebündelt werden. Die 
Baumaßnahme im Bereich der Landesstraße 843 ist von Straßen.NRW abgeschlossen, die Ver-
kehrsanlage ist an die Stadt Münster übergeben worden. Somit liegt die Baulast für den Stre-
ckenabschnitt bei der Stadt Münster. Der endgültige Knotenpunktausbau soll im Rahmen des 
Neubaus der Kanalbrücke über den Dortmund-Ems-Kanals durch die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung erfolgen. 
 
Teil des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Bundesstraße 51 / Bundesstraße 481n ist 
ein umfassendes Kompensationskonzept. In Hinblick auf die von Straßen.NRW bereits erfolgten 
Ausgleichsmaßnahmen, ist bei der weiteren Planung der Baustellenverkehre für die Baumaß-
nahme der ZUE inkl. der Erschließungsmaßnahmen zu berücksichtigen, dass der Baustellenver-
kehr während der Umsetzung nicht über den parallel zur Bundesstraße 51 verlaufenden Seiten-
weg erfolgen kann (siehe Luftbild, rot markierter Weg). Sollte im Zusammenhang mit dem Be-
bauungsplan Nr. 619 ein gänzlicher oder teilweiser Funktionsverlust der Ausgleichsmaßnahmen 
festzustellen sein, so sind die Kompensationsfunktionen entsprechend von der Stadt Münster 
auszugleichen. 
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Im Zusammenhang mit der geplanten ZUE, wird seitens Straßen.NRW darauf hingewiesen, dass 
eventuelle Ansprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz gegenüber dem Straßenbaulastträ-
ger der Bundesstraße nicht geltend gemacht werden können, da die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes in Kenntnis der Bundesstraße durchgeführt wird. 

Die die anbaurechtlichen Regelungen, insbesondere die Anbauverbots- und Anbaubeschrän-
kungszonen, nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) sind bei der der weiteren Bauleitpla-
nung zu beachten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
I.A.  
 
09.04.2024 
 

 
 

 
 
Anlage: Luftbild Seitenweg B 51 


